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terridit erteilten Einzelzensuren. Lautet die aus den Ein
zelzensuren eines Prüfungsgebietes gebildete Zensur un
genügend, ist eine Abschlußprüfung durchzuführen.

(4) Abschlußprüfungen im berufspraktischen Unterricht sind 
durchzuführen
— in mindestens 3, jedoch höchstens 5 Prüfungsgebieten;
— zusätzlich in Prüfungsgebieten, die mit dem Erwerb eines 

Berechtigungsnachweises abschließen.
Die Form der Prüfungen ist im Prüfungsplan festzulegen.

(5) Abschlußprüfungen im theoretischen Unterricht sind 
durchzuführen
— im Prüfungsgebiet Staatsbürgerkunde bzw. Marxismus- 

Leninismus oder
— im Prüfungsgebiet Betriebsökonomik/Sozialistisches Recht 

in mündlicher oder schriftlicher Form;
— im Prüfungsgebiet Technische Grundlagenfächer in schrift

licher oder mündlicher Form; wenn die Bedingungen es 
zulassen, in Verbindung mit einem Experiment;

— in 2 weiteren ausgewählten Prüfungsgebieten in schriftli
cher Form;

— in einem weiteren ausgewählten Prüfungsgebiet in münd
licher Form;

— im Prüfungsgebiet Sport auf der Grundlage der vom Mi
nister für Volksbildung erlassenen Bestimmungen.1

(6) Für Abiturklassen in den Einrichtungen der Berufsbil
dung sind die Prüfungen in den allgemeinbildenden Fächern 
auf der Grundlage der vom Minister für Volksbildung erlas
senen Bestimmungen durchzuführen.2

(7) Die Auswahl der vom Prüfungsteilnehmer durch eine 
Prüfung abzuschließenden Prüfungsgebiete erfolgt durch den 
Vorsitzenden der Prüfungskommission bzw. einen von ihm 
Beauftragten in Zusammenarbeit mit dem Leiter der Einrich
tung der Berufsbildung. Dabei ist gleichzeitig festzulegen, ob 
die Abschlußprüfung in den ausgewählten Prüfungsgebieten 
für alle Prüfungsteilnehmer des Lernaktivs bzw. der Klasse 
durchgeführt wird oder Prüfungsteilnehmer eines Lernaktivs 
bzw. einer Klasse in unterschiedlichen Prüfungsgebieten ge
prüft werden. Entsprechende Festlegungen dazu sind im Prü
fungsplan auszuweisen. Zur abschließenden Ermittlung ihres 
Leistungsstandes können Prüfungsteilnehmer auf eigenen An
trag oder auf Antrag der für die Ausbildung verantwortlichen 
Lehrkräfte in jeweils ein bis 2 Prüfungsgebieten des theore
tischen und berufspraktischen Unterrichts zusätzlich geprüft 
werden.

(8) Werktätige können von der Prüfung im Prüfungsgebiet 
Marxismus-Leninismus befreit werden, wenn sie mindestens 
den erfolgreichen Abschluß
— der Betriebs- bzw. Kreisschule der SED für Marxismus- 

Leninismus,
— des Grundlehrganges (3 bjonate) an einer Gewerkschafts

schule oder
— der Sonderschule des Zentralrates der FDJ
nachweisen können. Der Abschluß der vorgenannten Lehr
gänge darf nicht länger als 5 Jahre zurückliegen.

(9) Facharbeiter, die einen weiteren Ausbildungsberuf bzw. 
eine weitere Spezialisierung eines Ausbildungsberufes erler
nen, haben auf der Grundlage dieser Anordnung die Erweite
rung ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ent
sprechenden Prüfungsgebieten nachzuweisen. 1 2

1 Z. Z. gilt die Instruktion vom 10. Januar 1978 zur Einführung von 
Lehrplänen für den allgemeinbildenden Unterricht in den Einrichtun
gen der Berufsbildung (Verfügungen und Mitteüungen des Staats
sekretariats für Berufsbildung Nr. 2 S. 17).

2 z. Z. gilt die Anweisung vom 5. Dezember 1974 über die Durchfüh
rung der Abschluß- und Reifeprüfung (Verfügungen und Mitteilun
gen des Staatssekretariats für Berufsbildung Nr. 1/75 S. 1).

(10) Lehrlinge mit physischen Schädigungen sind, von Ab
schlußprüfungen in Prüfungsgebieten zu befreien, wenn die 
in RechtsvorschriftenS festgelegten Voraussetzungen zutreffen.

§ 6

Abschlußprüfungen in Prüfungsgebieten

(1) Zur Durchführung der Abschlußprüfungen in Prüfungs
gebieten ist von der Prüfungskommission gemeinsam mit den 
Leitern der Einrichtungen der Berufsbildung ein Prüfungs
plan auszuarbeiten.

(2) Die Prüfungsthemen bzw. -aufgaben und Prüfungster
mine sind so zu bestimmen, daß did in den staatlichen Lehr
plänen geforderten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
nachgewiesen werden können. Die Themen und Aufgaben 
sind von den zuständigen Lehrkräften des theoretischen und 
berufspraktischen Unterrichts — für das Prüfungsgebiet 
Staatsbürgerkunde nach Abstimmung mit dem Fachberater — 
vorzuschlagen und durch den Vorsitzenden der Prüfungs
kommission bzw. durch einen von ihm Beauftragten zu be
stätigen.

(3) Für das Prüfungsgebiet Technische Grundlagenfächer 
und für das Prüfungsgebiet Betriebsökonomik/Sozialistisches 
Recht sind die Prüfungsthemen und -aufgaben so abzufassen, 
daß das geforderte Wissen und Können anteilmäßig dem ver
mittelten Stoffumfang der einzelnen Fächer entspricht.

(4> Vor jeder Abschlußprüfung in einem Prüfungsgebiet des 
berufspraktischen und theoretischen Unterrichts ist jeweils 
für die während der Ausbildung im Prüfungsgebiet gezeigten 
Leistungen des Prüfungsteilnehmers eine Vorzensur festzu
legen. Das gilt auch für Prüfungsgebiete, die mehrere Fächer 
bzw. Lehrgänge umfassen.

(5) Die Vorzensur und die Prüfungszensur sind zur Ab
schlußzensur des jeweiligen Prüfungsgebietes zusammenzu
fassen und der Prüfungskommission zur Bestätigung vorzu
schlagen. Die Vorzensur und die Prüfungszensur sind gleich
wertig. Bei Abweichungen ist zur Festlegung der Abschluß
zensur die Leistungsentwicklung des Prüfungsteilnehmers zu 
berücksichtigen.

(6) Zum Abschluß des Ausbildungsabschnittes Einarbeitung 
am künftigen Arbeitsplatz ist der vom Lehrling erreichte Grad 
des Beherrschens der arbeitsplatzspezifischen Tätigkeiten von 
der zuständigen Lehrkraft gemeinsam mit dem Leiter des Ar
beitskollektivs und dem Lehrfacharbeiter bzw. Lehrbeauf
tragten durch eine Zensur einzuschätzen.

(7) Auf der Grundlage der für die Prüfungsgebiete ermit
telten Abschlußzensuren und dem Ergebnis der schriftlichen 
Hausarbeit ist ein Gesamtprädikat zu bilden.

(8) Zensuren für Fächer und Lehrgänge, die keine Prü
fungsgebiete sind, haben keinen Einfluß auf die Bildung des 
Gesamtprädikats.

(9) Für die Zensierung innerhalb der Facharbeiterprüfung 
sind die Grundsätze für die Zensierung (Anlage 1) und für 
die Finanzierung die Regelung zur Entrichtung von Gebühren, 
zur Erstattung von Aufwendungen und zur Vergütung von 
Leistungen (Anlage 2) verbindlich.

\

§7

Schriftliche Hausarbeit

(1) Mit der schriftlichen Hausarbeit soll der Prüfungsteil
nehmer nachweisen, inwieweit er die Fähigkeit erworben hat. 3

3 z. Z. gilt die Anordnung vom 5. August 1977 über die Bewerbung 
um eine Lehrstelle (GBl. I Nr. 26 S. 318).


